
Bezirksversammlung Junge Union Unterfranken 2020 

Freitag, 4. September 2020, Rügheim (HAS) 

 

 

 

Welche Rolle spielt die Jugend in der Politik? 

Welche die JU in der CSU? Und welche sollte sie spielen? 

 

 

 

 



  



Tagesordnung (korrigiert, vgl. Termine, Stand 14.9.) 

 
1. Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden Daniel Nagl  

  und die Kreisvorsitzende Stefanie Hümpfner (18:30 Uhr) 

2.  Annahme der Tagesordnung 

3.  Kurze Grußworte (insgesamt 20min) 

  - Staatsministerin Judith Gerlach, MdL  

  - JU-Landesvorsitzender Christian Doleschal, MdEP 

 - Landrat Wilhelm Schneider 

  - Oberbürgermeister Sebastian Remelé 

4.  Bericht des Bezirksvorsitzenden (inkl. Aussprache) (15min) 

5.  Bericht der Schatzmeisterin und Kassenprüfer (inkl. Aussprache) (5min) 

6.  Beratung der Anträge der JU Unterfranken zur JU Landesversammlung (14.11.2020) 

  und zum CSU Bezirksparteitag (3.10.2020) (45min) 

7.  Termine im Herbst 2020 (unter Corona-Vorbehalt!) 

  - 26.9.2020  Digitaler CSU-Parteitag 

  - 17.10.2020  Exkursion AK Inneres Bayern zum Zentrum besondere Lagen 

    nach Windischeschenbach (Opf.) inkl. Gespräch Digitalisierung 

    im Rettungsdienst und Rückblick auf den Coronasommer aus 

    Wasserwachtsicht (JU Ufr. ~5P.) 

 - 24.10.2020  Exkursion Flughafen FFM + Treffen mit JU FFM (20 P.) 

  - 14.11.2020  JU-Landesversammlung in München (vermutl. digital)  

 

8.  Impulsvortrag (15min) Steffen Vogel, MdL  

  „Rolle der Jugend in der Politik – und CSU“  

 

  

 

im Anschluss (ab ca. 20:45 Uhr) gemeinsames Abendessen und Abendausklang  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antragskommission (Anträge bis 3.8.2020):  

Bezirksvorstand der Jungen Union Unterfranken  

 

Leitung der Antragsdebatte auf der Bezirksversammlung 

- Thomas Siepak, stv. Bezirksvorsitzender/Kreisvorsitzender SW 
- Isabell Rott, stv. Bezirksvorsitzende/stv. Kreisvorsitzende HAS 

 

Rügheim, den 4. September 2020   



Bezirksversammlung der JU Unterfranken 2020 (blau = Empfehlung CSU BV) 

X Leitantrag „Postcoronale Politik gestalten“ 

A Umwelt, Landwirtschaft und Energie  

 A1 Windenergie weiterentwickeln (JU Bezirksvorstand) 

  A2 abgelehnt 

  A3  Regenerative Energie und frei fließende Gewässer fördern  

   (JU Bezirksvorstand, Daniel Nagl, Michael Holl) 

  A4  Lebensräume unter Wasser schützen – Fischwohl bewahren (JU Bezirksvorstand, Michael Holl) 

  A5  Pflanzenschutz – ökologisch zukunftssicher ermöglichen (JU Bezirksvorstand, AK ULF) 

B Steuer- und Finanzpolitik  

 B1  Steuerbenachteiligung beenden – Gleiche Umsatzsteuer auf Tiermilch und Pflanzendrinks  

   (JU Bezirksvorstand, Michael Kohl) 

C Familien- und Sozialpolitik  

 C1 Höchstbetrag für Elterngeld erhöhen (JU Bezirksvorstand, Dr. Ulrich Seubert) 

  C2  abgelehnt 

  C3  abgelehnt 

D Kommunales  

 D1 Stimmzettelgestaltung zur Kommunalwahl verbessern  

   (JU Bezirksvorstand, Daniel Nagl, Karo Ruf, Sabrina Stemplowski, Julian Heim) 

  D2  Wohnraum clever schaffen – Aufstockung und Tiny Houses  (JU Bezirksvors, Michael Holl) 

  D3  Einzelhandel und Kommunen stärken - Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage erhalten 

   (Daniel Nagl, Sabrina Stemplowski, Julian Heim) 

  D4  3-Punkte-Plan zur Stärkung des ländlichen Raumes und der lokalen Wirtschaft  

   (Thomas Siepak, Pascal Schwing) 

  D5  Corona und Sport – im Amateurbereich bis zu 150 Zuschauer (Daniel Nagl, Marius Kretschmer) 

   - erledigt 

E Verkehr und Infrastruktur  

 E1  Keine Spekulation mit Bahnimmobilien und –flächen (Daniel Nagl, Sabrina Stemplowski) 

  E2 Zukunft des ÖPNV im ländlichen Raum: Pilotprojekt „ART“ auf Bahntrasse, die  

  Reaktivierungskriterien nicht erfüllt (JU Bezirksvorstand, Daniel Nagl, Sabrina  

   Stemplowski, Simon Rinke, Richard Grekov) 

 E3 Intensiverer Ausbau des Schienengüter- und Schienenfernverkehrsnetzes   

   (JU Bezirksvorstand, Michael Holl, Daniel Nagl) 

  E4  Sicher auf dem Wasser – Sensibilisierung statt Verbote und Bürokratie  

   (JU Bezirksvorstand, Daniel Nagl) 

  E5  abgelehnt 

  E6  Tempo 50 statt 45 für Kleinkrafträder (JU Aschaffenburg-Land, Nicolas Fischer) 

F Digitalisierung  

 F1 VDI an bayerischen Schulen (JU Bezirksvorstand, Daniel Nagl, Karo Ruf, StM Judith Gerlach) 

 F2 Europäische Datensouveränität bei Software- und Cloudlösungen auf EU-Ebene 

   (JU Bezirksvorstand, AK Digitales, Christina Henke, Erik Kaiser, Daniel Nagl) 

  F3 Faires Leistungsschutzrecht – Interessen digitaler Unternehmen berücksichtigen 

   (JU Bezirksvorstand, AK Digitales, Christina Henke, Erik Kaiser, Daniel Nagl) 

G  Europa  

 G1  Qualifizierte Mehrheit bei außenpolitischen Fragen im europäischen Rat/Rat der EU  

   (Marius Kretschmer, Florian Wiesner) 
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Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und die CSU-Landesgruppe werden aufgefordert, sich in 

Rücksprache mit dem Bayerischen Städte und Gemeindetag 

 
- gegenüber der Staatsregierung dafür einzusetzen, dass ggf. vorhandenes Ermessen bei der 

Bewilligung von verkaufsoffenen Sonntagen aufgrund „besonderer Verhältnisse“ (vgl. § 13 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)) durch eine weite Definition der „besonderen Verhältnisse“ durch 

die Aufsichtsbehörden großzügiger genutzt werden soll, um die für Kommunen und 

Einzelhandel wichtigen Öffnungstage zu ermöglichen, wenn aus Gründen des Seuchenschutzes 

Markt-/Fest-Ereignisse abgesagt werden müssen 

 
- beziehungsweise, falls notwendig, auf Bundes- und Landesebene entsprechende Regelungen 

auf den Weg zu bringen, um mindestens 5 verkaufsoffene Sonntage pro Jahr auch zu 

ermöglichen, wenn aus Gründen des Seuchenschutzes Markt-/Fest-Ereignisse abgesagt 

werden müssen. 

Grundsätzlich soll der verfassungsrechtliche Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe nicht angetastet 

werden. Einkaufen rund um die Uhr, lehnen wir aus Gründen des Arbeitsschutzes ab, auch weil uns 

bewusst ist, dass der Gesetzgeber diverse Ausnahmen zulässt (siehe § 10 und § 13 ArbZG). Damit 

wollen wir innerstädtische Standorte und den stationären Handel im Wettbewerb mit global 

agierenden, anders regulierten Onlinehändlern schützen beziehungsweise wohldefinierte Spielräume 

eröffnen.  

Einige dieser Spielräume drohen zulasten des stationären Einzelhandels und der Kommunen 

wegzufallen, wenn die „besonderen Verhältnisse“, die den Kommunen etwa im Kontext eines 

Volksfestes verkaufsoffene Sonntage gestatten, aus Gründen des Seuchenschutzes (Corona-

Prävention) entfallen.  

Aufgabe der Gewerbeaufsicht ist es, „auf der einen Seite das Gebot der Sonn- und Feiertagsruhe zu 

schützen, aber auch die Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern an 

Sonn- und Feiertagen unter den Voraussetzungen des ArbZG und unter Beachtung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer zu ermöglichen“ (Zit. Dr. Thomas Bauer, 

Regierungspräsident Mfr, 15.1.2019). Ein Interessensausgleich ist also intendiert. Wir fordern daher 

den Begriff des besonderen Verhältnisses unter Beachtung von § 13 Abs. 1 Nr. 2c und Abs. 3 Nr. 2b 

weiter zu fassen.  



§ 13 Abs. 1 Nr. 2c ArbZG sieht Ausnahmen des Arbeitsverbots nach § 9 ArbZG „aus Gründen des 

Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäftigung“ vor. § 13 Abs. 3 Nr. 2b ArbZG 

gestattet Öffnung „an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur 

Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern.“ Beide zielen also nicht auf 

Sonderereignisse, sondern definieren die besonderen Verhältnisse über Gemeinwohl und 

wirtschaftlichen Schaden.  

Geschäftsaufgaben, Kurzarbeit und Kündigungen sowie Konsumverlagerung auf reine Onlineanbieter 

führen im Ergebnis zu Steuerausfällen. Gemeinwohlschäden liegen corona-bedingt bereits vor. Sie 

werden jedoch vergrößert, wenn durch die Absage von Markt- und Festereignissen auch die oft über 

Jahrzehnte etablierten verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertage entfallen.   

Sollte eine Ermessensregelung in diesem Sinne nicht möglich sein, gilt es zu prüfen, inwiefern die 

Kommunen als Veranstalter „dezentraler Synchronmessen“ auftreten können, an denen sich die 

Einzelhandelsbetriebe beteiligen können. 

Dies erscheint möglich, da sich die Ausnahmevorschriften des Arbeitszeitgesetz (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 und 

§ 13 Abs. 3 Nr. 2a ArbZG) von ihrem Wortlaut nicht per se auf Veranstaltungen ohne Verkauf beziehen. 

Ferner stellt eine Messe-Öffnung des Handels auch zum direkten Verkauf an Kunden ebenso wenig ein 

Ausschlusskriterium dar wie der im Ermessen der Gewerbeaufsichtsbehörden liegende Schutz der 

Arbeitnehmer. 

  



3-Punkte-Plan zur Stärkung des ländlichen Raumes  
und der lokalen Wirtschaft

 

Die CSU-Landesgruppen in Berlin, sowie die Landtagsfraktion in München werden aufgefordert 

Maßnahmen zu ergreifen, die gezielt den ländlichen Raum und die lokale Wirtschaft fördert. 

 

Dazu wird ein 3-Punkte-Plan mit folgendem Inhalt beantragt: 

 

1. Errichtung eines Zukunftsfonds für den Erhalt und die wirtschaftliche Innenentwicklung von 

Kommunen 

 
2. Digitalisierungsoffensive 

 
3. Abschaffung von Steuernachteilen für lokale Unternehmen gegenüber internationalen 

Online-Wettbewerbern (wie z. B. Facebook Inc., Alphabet Inc. usw.) 

Zu 1. Errichtung eines Zukunftsfonds für den Erhalt und die wirtschaftliche Innenentwicklung von 

Kommunen. Attraktive Ortskerne und Innenstädte sind wichtige Identifikationsmerkmale für die 

Bevölkerung vor Ort. Handels- und Dienstleistungsunternehmen waren in diesen Bereichen am 

stärksten unter dem „Shutdown“ in Folge der Corona-Pandemie betroffen und leiden weiterhin 

darunter. Ihr wesentliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem reinen Online-Kauf – die Kopplung 

von verschiedenen Aktivitäten mit Dienstleistungen – haben diese Betriebe wegen des „Shutdowns“ 

nicht ausspielen können. Im Ergebnis führten diese Maßnahmen zu einem historischen Tiefpunkt der 

innerstädtischen Besucherfrequenzen, welche sich auch nach der teilweisen Wiedereröffnung nicht 

normalisierten. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der betroffenen Betriebe ihre Geschäftstätigkeit 

aufgeben werden müssen. Bleibende Schäden für die betroffenen Städte und Gemeinden müssen 

deshalb auf ein Minimum reduziert werden. Ein Zukunftsfonds aus Landes- und/oder Bundesmitteln 

soll zur Verfügung gestellt werden. Mit den Mitteln aus diesem Fond sollen neue Konzepte zur 

Stärkung der Betriebe gefördert werden, welche ihre Waren und Dienstleistungen für Bürger im 

innerörtlichen Bereich anbieten.  Begleitet werden soll dieser Fond von einer Kommission aus 

Vertretern von Politik, Kultur, Kommunen, Handel- und Dienstleistungsgewerbe, sowie der 

Gastronomie. 

 

Zu 2. Die Corona-Pandemie zwang Unternehmen in Deutschland dazu sich sehr schnell, sicher und 

erfolgreich weiter zu digitalisieren. Eine Reihe von Handels- und Dienstleistungsbetrieben waren von 

Schließungen betroffen und hatten keine digitalen Vertriebswege. Eine große Anzahl von Betrieben 

zeigte in dieser Situation ihre Innovationskraft und reagierte kreativ auf diese Situation. Allerdings ist 

es nicht für alle Unternehmen möglich, im gleichen Maße hier tätig zu werden. Ein flächendeckender 



Ausbau der digitalen Infrastruktur ist dazu absolut notwendig! Unterschiede in der Leistungsfähigkeit 

von Internetanbindungen und Mobilfunk darf es zwischen Stadt und Land nicht geben! Um aktuell 

bestehende Wettbewerbsnachteile für Klein- und Mittelstädte sowie des ländlichen Raumes 

auszugleichen, müssen diese beim Breitbandausbau Vorrang haben. Der gezielte Einsatz von 

Fördermitteln in diesem Bereich ist essentiell für die Entwicklung der betroffenen Kommunen. 

Insbesondere ist darauf zu achten, dass der ländliche Raum schnellstmöglich mit der 5G Technologie 

ausgestattet wird um auch Prozesssteuerrungen digital ausführen zu können. 

 

Zu 3.) Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass insbesondere die digitale Wirtschaft stark 

von den Einschränkungen bei Ladenöffnungszeiten und Erreichbarkeiten ihrer ambulanten 

Wettbewerber profitierten. Zusätzlich ermöglicht die kreative Internationale Steuergestaltung und 

Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem 

Gewerbebetrieb vor Ort.  Große Onlineanbieter arbeiten häufig mit Minimalpreisen und unterbieten 

die traditionellen Einzelhändler und Dienstleister. Diese werden dem Preiskampf auf Dauer nicht 

standhalten können. Betriebsstätten und Arbeitsplätze vor Ort verursachen Kosten, die sich im Preis 

niederschlagen müssen. Inländische Anbieter bezahlen Sozialversicherungsbeiträge, Umsatzsteuer, 

Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer usw. Onlineanbieter ohne 

Betriebsstätte in Deutschland sind mit diesen Abgaben und Steuern nicht belastet. Sie haben dadurch 

deutliche Wettbewerbsvorteile. 

Dieser Entwicklung kann durch eine Reihe von Maßnahmen begegnet werden: Erhebung einer 

speziellen „Digital-Umsatzsteuer“ mit einem höheren Satz als für den ambulanten Gewerbe- und 

Handelsbetrieb, Erhebung eines prozentualen Abzugsbetrages bemessen an dem in Deutschland 

erwirtschafteten Umsatz (analog zu § 50a Einkommensteuergesetz), Einführung einer 

Deklarationspflicht der in Deutschland erwirtschafteten Umsätze nicht ansässiger 

Internetunternehmer, Vermeidung von Doppelbesteuerungen durch Doppelbesteuerungsabkommen. 

  



Corona und Sport – Vereine unterstützen  
und im Amateurbereich bis zu 150 Zuschauer erlauben 

 

 

Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag wird aufgefordert,  

sich bei der Staatsregierung dafür einzusetzen, die Erlaubnis im Freiluftbereich trotz corona-bedingter 

Versammlungsbeschränkungen Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen bei Wahrung der AHA-Regel 

und Vorlage eines tragfähigen Hygienekonzepts auch auf den Bereich des Amateursports zu 

übertragen und im Freiluftbereich bis zu 150 Zuschauer zuzulassen.  

 

Ein großer Teil dessen, was wir als Lebensqualität in Bayern kennen und schätzen, speist sich aus 

Ehrenamt und Breitensport. Daher dürfte es für viele Fans der Kickers und des Glubbs zwar ärgerlich 

aber hinnehmbar sein, dass in den ersten Ligen bis mindestens November keine Zuschauer bei Saison- 

und Pokalspielen zugelassen sind. Was jedoch für wenige unter den tausenden an 

Vorsitzenden/Schatzmeistern der bayerischen Amateursportvereine begreiflich ist, ist warum 

Freiluftveranstaltungen mit bis zu 200 Teilnehmern zugelassen sind, es aber nicht erlaubt ist, mit 5 

Metern Abstand zu einem 90*45 Meter großen Sportplatz und den 23 Akteuren darauf z.B. in 

großzügigem 3-Meter-Abstand Zuschauer zu platzieren, wenn nun langsam der Amateursport wieder 

"hochfährt" (sofern/soweit es das Infektionsgeschehen zulässt).  

Vor allem für die kleinen Vereine sind die Einnahmen durch Zuschauer bei den Spielen ihrer Ersten 

Mannschaften neben der großzügigen Unterstützung des Freistaats im Rahmen von Vereinspauschale 

und Co. sowie regionalen Sponsoren – die allerdings auch unter Corona leiden – enorm wichtig. Es 

scheint, als stünde eine nicht direkt ersichtliche Erhöhung des Infektionsrisikos durch 25-50 Zuschauer 

bei einer Kreisliga-Partie oder 100 Zuschauer bei einer Bayernliga-Partie in keinem Verhältnis zu den 

zwei-wöchentlich entgehenden Einnahmen; nicht gesprochen von der auch von den Breitensportlern 

geschätzten Atmosphäre.  

Bevor findige Vereine beginnen z.B. auf den Nachbarflächen zwei wöchentlich die Geburtstage-, 

Hochzeitsjubiläen, Namenstage etc. verdienter Stammfans mit Kaffee und Kuchen zu feiern etc. ist die 

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag aufgefordert eine Anwendung der 200-Personen-Regel auch auf 

die Zuschauer von Amateursport-Partien im Freiluftbereich dort zuzulassen, wo es räumliche 

Gegebenheiten und durch die Vereine vorgelegte Hygienekonzepte erlauben, um im Sinne der Vereine 

Rechtsklarheit.
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- 
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Tempo 50 statt 45 für Kleinkrafträder 

Die CSU-Landesgruppen im Deutschen Bundestag und Europäischen Parlament werden aufgefordert, 

sich dafür einzusetzen, 

eine (europaweite) Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit für Kleinkrafträder auf 50 km/h auf den Weg 

zu bringen. 

Mit Tempo 45 ist man als Kleinkraftradfahrer oftmals ein Verkehrshindernis und bremst dadurch Autos 

im Stadtverkehr aus. Zudem sind Kleinkraftradfahrer einer erhöhten Gefahr ausgesetzt, da sie bedingt 

durch die niedrigere Geschwindigkeit oft überholt und dabei auch geschnitten werden.   



- 

- 

- 

- 

- 





 






